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Mitteilung
Es ist beabsichtigt, in der Gemeinde Bernau bei Berlin, Gemar-
kung Bernau, Flur 15, Flurstück 886, Ernst-Moritz-Arndt-Straße
57/59 ein Verfahren nach dem Gesetz über die Sonderung
unvermessener und überbauter Grundstücke nach der Karte
(Bodensonderungsgesetz – BoSoG) vom 20. Dezember 1993
(BGBl. I S. 2182, 2215) durchzuführen. Hierdurch soll die Reich-
weite des unvermessenen Eigentums/unvermessenen Nutzungs-
rechts bestimmt und somit beleihungsfähige Grundstücke ge-
schaffen werden.

Sonderungsbehörde ist das Kataster- und Vermessungsamt des
Landkreises Barnim. Mit der Durchführung der Arbeiten ist das
Kataster- und Vermessungsamt des Landkreises Barnim beauf-
tragt. Personen, die örtliche Arbeiten im Sinne des BoSoG durch-
führen, sind gesetzlich berechtigt, bei der Erfüllung ihres Auf-
trages Grundstücke zu betreten, um die nach pflichtgemäßem
Ermessen erforderlichen Arbeiten vorzunehmen. Das betroffe-
ne Gebiet ist in der beigefügten Karte gekennzeichnet.
Die beteiligten Grundstückseigentümer und andere berechtigte
Personen, Behörden und Stellen werden gebeten, an dem Ver-
fahren durch Anmeldung ihrer Rechte und Vorlage vorhandener
Karten, Pläne und sonstiger Unterlagen mitzuwirken.

Im Auftrag
Przybilla

Landkreis Barnim
Der Landrat

(Ende des amtlichen Teils)

Bekanntmachung über die
Teileinziehung eines Abschnitts der

öffentlichen Straße „Lanker Straße“
Die Gemeindevertretung Wandlitz hat in ihrer Sitzung am
01.10.2009 (Beschluss Nr. BV-GV/2008-0035) die Teilein-
ziehung für die Lanker Straße zwischen Bernauer Waldweg und
B 273 beschlossen. Mit der Teileinziehung wird die öffentliche
Widmung auf die Nutzung als Geh- und Radweg beschränkt.

Der Beschluss und seine Begründung kann in der Gemeinde
Wandlitz, Bauamt, Bahnhofsplatz 2, 16348 Wandlitz, eingese-
hen werden. Die Teileinziehung wird hiermit gemäß § 8 Abs. 1
des Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) ortsüblich
bekannt gegeben und wird damit wirksam.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung ist innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe der Widerspruch zulässig. Der Widerspruch ist
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde Wandlitz,
Prenzlauer Chaussee 157 in 16348 Wandlitz, einzulegen.

Wandlitz, den 19.10.2009
gez. Tiepelmann
Bürgermeister

Gemeinde Wandlitz
Der Bürgermeister
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Ihr Bürgermeister
Hubert Handke

Liebe Bernauerinnen und Bernauer,

Auf ein Wort ...

Fundgegenstände bitte
im Rathaus abholen

Folgende Fundgegenstände wurden in den letzten Wochen im
Fundbüro der Stadt Bernau bei Berlin, Marktplatz 2 (Rathaus,
Hauptamt), Telefon (0 33 38) 3 65-1 22 abgegeben: ein Autora-
dio, eine Brille, Fahrräder und ein Schlüsselbund. Die Verwal-
tung bewahrt die Fundsachen ein halbes Jahr lang auf. Nicht
abgeholte Gegenstände gehen dann in das Eigentum des Finders
oder der Stadt Bernau bei Berlin über.

Eine „Reise ins Märchenland“ können unsere Jüngsten im Hei-
matmuseum „Henkerhaus“ ab 27. November unternehmen

Bernau lädt für den 26. Januar
zum Neujahrsempfang

Zum Neujahrsempfang lädt die Stadt Bernau bei Berlin für Diens-
tag, den 26. Januar 2010, 19 Uhr alle Bernauerinnen und Bernauer
in die Mehrzweckhalle an der Heinersdorfer Straße ein. Eine
Anmeldung dazu ist nicht erforderlich.

Eingeladen sind auch alle Bernauer Vereine. Ein gesonderter
Vereinsempfang ist nicht geplant. Vereine, Verbände und Selbst-
hilfegruppen aus Bernau haben am 26. Januar Gelegenheit, sich
vorzustellen und neue Mitstreiter für ihre Sache zu begeistern.
Sie können mit Prospekten, Fotos oder Ergebnissen ihrer Ar-
beit auf sich aufmerksam machen. Wer für die Präsentation ei-
nen Standplatz oder einen Tisch braucht, wird um Information
gebeten. Möglich ist dies per E-Mail unter stadtverwaltung@
bernau-bei-berlin.de (Betreff: Neujahrsempfang) oder per Tele-
fon unter der Nummer (0 33 38) 3 65-1 35. An dem Abend soll
ehrenamtlich Tätigen herzlich für ihr Engagement gedankt wer-
den. Auf einer großen Leinwand wird auch wieder eine Bilder-
show laufen. Wer dazu Fotos beisteuern möchte, wird gebeten,
diese per Mail an die obige Adresse der Stadtverwaltung zu
schicken. Pro Verein sollte die Zahl der Fotos jedoch auf zwei
beschränkt bleiben.

Erstmalig wird es 2010 in Bernau auch einen „Tag des Unter-
nehmens“ geben, an dem Unternehmer der Stadt für ihr Engage-
ment geehrt werden sollen. Selbstverständlich sind auch alle
Bernauer Unternehmer zum Neujahrsempfang eingeladen.

herzlichen Dank an alle diejenigen unter Ihnen, die mir bei der
Bürgermeisterwahl am ersten Novembersonntag ihr Vertrauen
ausgesprochen haben. Dass die Entscheidung bereits im ersten
Wahlgang getroffen wurde, hat mich sehr gefreut. Zum einen,
weil die vielen Helferinnen und Helfer in den Wahllokalen, de-
nen ich an dieser Stelle nochmals danken möchte, dadurch weni-
ger Arbeit hatten. Zum anderen sehe ich dies in gewisser Hin-
sicht auch als Würdigung meiner Arbeit in den letzten acht Jah-
ren. Wenn auch nicht alle Wünsche erfüllt werden konnten, so
hat sich die Stadt doch kontinuierlich entwickelt und steht auch
heute noch finanziell auf einem so festen Fundament, das es uns
auch weiterhin ermöglicht, für die Stadt wichtige Vorhaben zu
realisieren.

Seien Sie versichert, dass ich auch künftig meinen Grundsatz
beherzigen werde, „der Stadt Bestes“ zu suchen, wie es schon
so treffend in der Bibel formuliert wird, und Ihnen ein verläss-
licher Partner zu sein. Auch denen, die mich nicht gewählt ha-
ben, möchte ich ein guter Bürgermeister sein.

Bedauert habe ich die niedrige Wahlbeteiligung. Deshalb mei-
ne herzliche Bitte an Sie: Nehmen Sie Anteil am Geschehen in
unserer Stadt und bringen Sie sich mit Ihren Ideen und Vorschlä-
gen ein. So können Sie dienstags von 13 bis 17 Uhr in meine
Sprechstunde kommen oder die Einwohnerfragestunde in den
Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse
und der Ortsbeiräte nutzen. Ich bin sicher, dass auch diese an
einem guten Kontakt zur Bürgerschaft interessiert sind.

In ihrer Sitzung am 3. Dezember wird die Stadtverordneten-
versammlung auch über den Haushaltsplan beraten, der nach
Beschlussfassung auch im Rathaus oder auf unserer Internetseite
für jedermann einsehbar ist.  Damit ist nachvollziehbar, welche
Gelder wofür ausgegeben bzw. eingenommen werden. Diese
Transparenz ist eine wichtige Säule in der Kommunalpolitik.
Unabhängig davon müssen natürlich schutzwürdige Angaben
vertraulich behandelt werden. Dazu gehören persönliche Dinge
wie Personal- und Grundstücksangelegenheiten. Bei letzteren
gehen die Interessen von Stadt und Vertragspartnern bisweilen
insofern auseinander, als durch die Stadt Grundstücke grund-
sätzlich nur zum Verkehrswert ver- und gekauft werden dürfen.

Übrigens findet diese Stadtverordnetensitzung erstmalig im
neuen Schulerweiterungsbau an der Zepernicker Chaussee statt.
Der dortige Speisesaal, die sogenannte Rotunde, wird sehr gut
angenommen. Sie können sich ein eigenes Bild machen, wenn
Sie Ihr Recht nutzen, der Sitzung beizuwohnen, wozu ich Sie
hiermit nochmals ausdrücklich einlade.

Abgesehen von dem eingangs genannten, für mich sehr erfreu-
lichen Ereignis, zeichnet sich dieser Monat ja durch eine Reihe
von sehr nachdenklich stimmenden Tagen aus. Ich möchte es
nicht versäumen, dem Ortsbeirat Ladeburg für die Vorbereitung
des Gedenkens zum Volkstrauertag und dem Bernauer Netz-
werk für Toleranz und Weltoffenheit für die Veranstaltung zum
Pogromgedenken herzlich zu danken. In diesem Jahr stand an
diesem Tag aber noch ein anderes Ereignis im Mittelpunkt. Ei-
nes, an das sich viele von uns gern erinnern: der Fall der Mauer
vor 20 Jahren. Um diesen Tag in Bernau auch entsprechend zu
würdigen, hatten die Stadtverordneten auf Vorschlag der SPD-
Fraktion beschlossen, drei Elemente der Berliner Mauer, die auf
einem Bernauer Gewerbegebiet zwischengelagert waren, darunter
das von dem Künstler Thierry Noir bemalte, in der Stadt aufzu-
stellen. Dies ist an der Jahnstraße geschehen, und zum Jubiläum
des Mauerfalls konnte ich gemeinsam mit dem Landrat die Ge-
denktafel an den Mauerteilen enthüllen.

Nicht mehr lange, und unsere Stadt wird in vorweihnachtlichem
Glanz erstrahlen. Die Stadtwerke haben sich etwas ganz Be-
sonderes für diese Zeit ausgedacht, sie laden zum Schlittschuh-
laufen auf einer Kunsteisbahn ein. Was Sie außerdem in den
nächsten Wochen in unserer Stadt erleben können, finden Sie in
der Broschüre „Winterzauber in Bernau bei Berlin“, die für Sie
im Rathaus und an vielen anderen Stellen bereit liegt. Lassen Sie
sich verzaubern und nutzen Sie das breitgefächerte Angebot!
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Schulanfänger bitte an den
Grundschulen anmelden

Die Schulpflicht beginnt gemäß § 37 Abs. 2 BbgSchulG für
Kinder, die bis zum 30. September das sechste Lebensjahr voll-
endet haben, am 1. August desselben Kalenderjahres. Eltern,
deren Kinder im Zeitraum vom 1. Oktober 2003 bis 30. Sep-
tember 2004 geboren wurden, werden gebeten, ihr Kind an der
örtlich zuständigen Schule oder an einer gewählten Schule bei
deckungsgleichem Schulbezirk anzumelden. Die Schulbezirks-
satzung der Stadt Bernau bei Berlin bestimmt für jede Grund-
schule den zugehörigen Schulbezirk.
Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2010
das 6. Lebensjahr vollenden, können auf Antrag der Eltern in die
Schule aufgenommen werden. Die Schulleitung entscheidet auf
Grund ihrer Aufnahmekapazität über die Aufnahme. Anmel-
dungen können zu unten genannten Terminen im Sekretariat der
Schule erfolgen. Bitte bringen Sie Ihr Kind zu diesem Termin
mit.
Folgende Bernauer Grundschulen nehmen ABC-Schüt-
zen auf:
• Grundschule am Blumenhag (ehemalige 1. Grundschule),
Zepernicker Chaussee 24, Tel. (0 33 38) 28 39,  Anmeldung: 5.–
7.1.2010, 14–18 Uhr
• 3. Grundschule, Jahnstraße 39, Tel. (0 33 38) 57 98, Anmel-
dung: 11.1.2010, 12–16 Uhr; 12.1.2010, 13–17.30 Uhr;
13.1.2010, 13–16.30 Uhr; 14.1.2010, 9–15.00 Uhr (hier wird
um telefonische Terminabsprache gebeten)
• Grundschule an der Hasenheide, Schönfelder Weg 42, Tel.
(0 33 38) 57 08, Anmeldung: 8.12., 7–15.30 Uhr; 9.12., 7–18
Uhr; 10.12. 7–15.30 Uhr
• Grundschule Schönow, Dorfstraße 37 b, Tel. (0 33 38) 30
78, Anmeldung: 14.12., 8–16 Uhr; 15.12, 8–18.00 Uhr.

Lohnsteuerkarten
für das Jahr 2010

1. Die Lohnsteuerkarten 2010 sind bis zum 31.10.2009 ausge-
händigt bzw. durch die Post übermittelt worden.

2. Hat ein Arbeitnehmer bis zu diesem Zeitpunkt keine Lohn-
steuerkarte erhalten, kann er diese bei dem für ihn zuständigen
Einwohnermeldeamt bzw. bei der für ihn zuständigen Gemein-
de beantragen. (Stichtag für den gemeldeten Hauptwohnsitz ist
der 20.9.2009.)

3. Jeder Arbeitnehmer muss die Eintragungen auf seiner Lohn-
steuerkarte überprüfen und fehlende oder falsche Eintragungen
umgehend von der Gemeinde berichtigen lassen, welche die
Lohnsteuerkarte ausgestellt hat.

4. Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, die Lohnsteuerkarte 2010
zu Beginn des Kalenderjahrs 2010 ihren Arbeitgebern auszu-
händigen und, falls ihnen die Lohnsteuerkarte 2010 bis dahin
nicht zugegangen ist, die Ausstellung sofort zu beantragen.

5. Bei schuldhafter Nichtvorlage bzw. nicht rechtzeitiger Vorla-
ge der Lohnsteuerkarte 2010 ist der Arbeitgeber verpflichtet,
die Lohnsteuer nach der Lohnsteuerklasse VI zu ermitteln, ein-
zubehalten und abzuführen. Weist der Arbeitnehmer nach, dass
er die Nichtvorlage oder die nicht rechtzeitige Vorlage der Lohn-
steuerkarte nicht zu vertreten hat, so hat der Arbeitgeber für die
Lohnsteuerberechnung die ihm bekannten Familienverhältnisse
des Arbeitnehmers zugrunde zu legen.

6. Unbefugte Änderungen und Ergänzungen der Eintragungen
auf der Lohnsteuerkarte sind verboten und strafbar.

7. Änderungen in den Besteuerungsverhältnissen des Arbeitneh-
mers dürfen vom Arbeitgeber erst dann berücksichtigt werden,
wenn ihm die geänderte oder ergänzte Lohnsteuerkarte vorge-
legt worden ist.

8. Anträge auf a) Berücksichtigung von Kindern über 18 Jahren,
b) Berücksichtigung von Kindern unter 18 Jahren in besonderen
Fällen (z. B. für die keine steuerliche Lebensbescheinigung vor-
gelegt werden kann), c) Berücksichtigung von Pflegekindern
unabhängig vom Lebensalter, d) Berücksichtigung des vollen
Kinderfreibetrags in Sonderfällen, e) Berücksichtigung von Kin-
dern, die im Ausland ansässig sind, f) Berücksichtigung erhöhter
Werbungskosten oder Sonderausgaben sowie außergewöhnlicher
Belastungen usw. sind bei dem für den Arbeitnehmer zuständi-
gen Finanzamt einzureichen. Die erforderlichen Antragsvor-
drucke sind bei den Finanzämtern erhältlich.

9. Anträge auf Änderung/Ergänzung von sonstigen Eintragun-
gen (z. B. Steuerklasse, Religionszugehörigkeit) sowie auf Wech-
sel der Steuerklassen bei Ehegatten sind bei dem Einwohner-
meldeamt einzureichen.

10. Nicht benötigte Lohnsteuerkarten 2010 sind an das Einwoh-
nermeldeamt zurückzusenden, das die Lohnsteuerkarte ausge-
stellt hat.

Hinweis zur Steuerklassenwahl bei
Arbeitnehmer-Ehegatten für das Jahr 2010

Das „Merkblatt zur Steuerklassenwahl bei Arbeitnehmer-Ehegat-
ten für das Jahr 2010“ ist im Einwohnermeldeamt der Stadt
Bernau bei Berlin, Bürgermeisterstraße 25 erhältlich.

Es kann auch von der Internetseite des Ministeriums der Finan-
zen www.mdf.brandenburg.de unter „Steuerinformationen/Ein-
kommen- und Lohnsteuer/Lohnsteuer 2010“ oder von der Seite
der Stadt Bernau bei Berlin unter www.bernau.de/ Rathaus/Was
erledige ich wo?/Lohnsteuerkarte heruntergeladen werden.

Geplante Bauvorhaben
in Bernau bei Berlin

Für folgende Bauvorhaben hat die Stadt Bernau bei Berlin
im September das gemeindliche Einvernehmen erteilt:
• Neubau von Einfamilienhäusern an der Waschspüle, der Goet-
hestraße, am Kirschgarten, an der Weserstraße und eines Ein-
familienhauses mit Abwassersammelgrube an der Buchenstraße
• Neubau eines Mehrfamilienhauses an der August-Bebel-Stra-
ße, eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung an der Rosa-
Luxenburg-Straße, eines Betriebsgebäudes mit Außenanlagen an
der Rudolf-Diesel-Straße, eines Nebengelass an der Walterstraße
• Umbau und Sanierung eines Einfamilienhauses an der Birken-
straße; Umnutzung eines Dachbodens in einem Haus an der
Bernauer Straße und Errichtung einer Außentreppe
• Errichtung einer Mauer an der Dorfstraße, von Aufzugsanla-
gen und von Balkonanlagen an der Hermann-Duncker-Straße,
eines Mauerdenkmals an der Jahnstraße
• Nachtrag als Änderung zur Baugenehmigung eines Vierfamilien-
hauses an der Maßliebchenstraße, Umbau Haus Neugnadental
(Grundrissänderung) an der Bodelschwinghstraße, Nachtrag zur
Baugenehmigung Standortänderung und Veränderung von Ab-
maßen einer Überdachung an der Albertshofer Chaussee
• Nutzungsänderung einer Ladenpassage zur Erweiterung eines
Pflegeheimes an der Breitscheidstraße, eines Fachmarktes zur
Tischlerei und einer Garage zum Büro.
Hinweis: Die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens ist
nicht mit der Erteilung einer Baugenehmigung gleichzusetzen.
Es handelt sich um ein Verwaltungsinternum, aus dem vom
Bauantragsteller keinerlei Rechte abgeleitet werden können.
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Beschlüsse der 13. Sitzung
des Hauptausschusses
am 29. Oktober 2009

Petition Schönfelder Weg
Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung be-
schließt die als Anlage beiliegende Antwort an den Petenten S.
Krauß. (Hinweis: Diese kann im Rathaus eingesehen werden.)

Beschlussnummer: 5-201/2009

Neujahrsempfang
Der Hauptausschuss beschließt, dass die Stadt alle Bernauer
und Bernauerinnen sowie alle Bernauer Vereine zu einem
Neujahrsempfang im Jahr 2010 einlädt. Außerdem findet ein
Tag des Unternehmens statt, an dem Unternehmer für ihr Enga-
gement geehrt werden.

Beschlussnummer: 5-202/2009

Grundstücksvergabe in Bernau, Sachtelebenstraße
Der Hauptausschuss beschließt, die Liegenschaft in Bernau, ...
zu verkaufen.

Beschlussnummer: 5-203/2009

Grundstücksvergabe ohne öffentliche Ausschreibung
Der Hauptausschuss beschließt, nachdem der Vermögenswert
in Schönow, ... in Erbbaurecht zu vergeben. Das Erbbaurecht ist
mit einer Erbbaurechtsdauer von 60 Jahren und zu einem Erb-
bauzins in Höhe von 6 % des aktuellen Bodenrichtwertes bzw.
des gutachterlich zu ermittelnden Bodenwertes, zu vergeben,
wobei das aufstehende Gebäude zum gutachterlich zu ermit-
telnden Kaufpreis ... zu erwerben ist. ...
Auf eine vorherige öffentliche Ausschreibung des Vermögens-
wertes wird verzichtet. Die anfallenden Gutachten-, Notar- und
Umschreibungskosten sind durch den Erwerber zu tragen.

Beschlussnummer: 5-206/2009

Gewährung von beschränkt persönlichen
Dienstbarkeiten in der Waldsiedlung

Der Hauptausschuss beschließt, dass der Gewährung von be-
schränkt persönlichen Dienstbarkeiten (Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrecht) für den Landkreis Barnim ... zugestimmt wird.

 Beschlussnummer: 5-204/2009

Vergabe von Bauleistungen nach VOB:
Umgestaltung Stadtpark und Umfeld Stadtgärtnerhaus

Der Hauptausschuss befürwortet die Auftragsvergabe von Bau-
leistungen für das Bauvorhaben Umgestaltung Stadtpark und
Umfeld Stadtgärtnerhaus an Fa. Märkisch Grün GmbH aus
16230 Melchow in Höhe von 242.233,62 €.

Beschlussnummer: 5-207/2009

Vergabe von Bauleistungen nach VOB:
Waldbad Liepnitzsee, Umbau WC-Anlagen und

Errichtung von Abwassergruben
Der Hauptausschuss empfiehlt die Auftragsvergabe für das Wald-
bad Liepnitzsee – Umbau Sanitäranlagen und Errichtung von
Abwassergruben – wie folgt:
Der  Zuschlag für Los 2 – Sanitär/Elektro – ist der Firma
J. Schulz Haustechnik GmbH aus 16244 Schorfheide mit einer
Bruttoangebotssumme in Höhe von 41.857,02 € zu erteilen.
Der Zuschlag für Los 4 – Fliesen- und Malerarbeiten – ist der
Firma Dieter Brandenburg aus 16303 Schwedt/Oder mit einer
Bruttoangebotssumme in Höhe von 16.838,09 € zu erteilen.

 Beschlussnummer: 5-205/2009

Beschlüsse der 11. Sitzung der
5. Stadtverordnetenversammlung

am 5. November 2009
Ordnungsbehördliche Verordnung über die

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung in der Stadt Bernau bei Berlin (OVöSO)

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die „Ordnungs-
behördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Bernau bei Berlin“.
Zeitgleich tritt die „Ordnungsbehördliche Verordnung über die
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in
der Stadt Bernau bei Berlin“ vom 14.05.1996 außer Kraft.

 Beschlussnummer: 5-208/2009

Stadtordnung über das Verbot des Alkoholgenusses
auf Kinderspielplätzen und in Parks
der Stadt Bernau bei Berlin (StadtO)

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Stadtordnung
über das Verbot des Alkoholgenusses auf Kinderspielplätzen
und in Parks der Stadt Bernau bei Berlin (StadtO). (S. Seite 4.)

Beschlussnummer: 5-209/2009

Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung
1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bernau bei Berlin
beschließt die Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Bernau bei Berlin (Geschäftsordnung – GeschO).
2. Von Beschluss Nr. 5-53/2009 wird der Satz 2 „Das Nähere
regelt die Hauptsatzung.“ aufgehoben.

Beschlussnummer: 5-210/2009

Ergänzung der neuen Kinder-Plansche
mit einer Wasser-Rutsche

Der Bürgermeister wird beauftragt, prüfen zu lassen, ob die am
alten Standort vorhandene Wasserrutsche genutzt und ins neue
Kinder-Planschbecken montiert werden kann. Sollte dies nicht
möglich sein, ist die neue Plansche mit einer Wasserrutsche
nachzurüsten. Die dafür notwendigen Finanzen sind in den Haus-
halt einzustellen.

 Beschlussnummer: 5-211/2009

Zustimmung zur Zuschlagserteilung
Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem Antrag des
Amtsgerichts Strausberg auf Zustimmung zur Erteilung des
Zuschlags in dem Zwangsversteigerungsverfahren des im Erb-
baugrundbuch ... zu.

Beschlussnummer: 5-213/2009

Pachtvertrag Kreisverkehrswacht Barnim e. V.
Dem Antrag des Kreisverkehrswacht Barnim e. V. auf weitere
5 Jahre Pachtbefreiung für die Zeit vom 01.03.2010 bis
28.02.2015 wird stattgegeben. Die Pachtbefreiung ist im Haus-
halt als Zuschuss auszuweisen.

Beschlussnummer: 5-212/2009

Grundstückserwerb in Bernau, Klementstraße
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Liegenschaft
in Bernau, ... zu erwerben.

Beschlussnummer: 5-215/2009
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Rahmenvertrag Pflegearbeiten
auf öffentlichen Grünanlagen

und Spielplätzen
Beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem

Teilnahmewettbewerb nach VOB Teil A § 3 Abs. 1 (2)
a) Auftraggeber: Stadt Bernau bei Berlin, Dezernat III, Bauamt,
Ansprechpartnerin Frau Marx, Tel. (0 33 38) 3 65-3 53, Fax
(0 33 38) 3 65-1 05, Marktplatz 2, 16321 Bernau bei Berlin
b) Beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem Teilnahme-
wettbewerb
c) Art und Umfang der Leistung: Rahmenvertrag Pflegearbeiten
auf öffentlichen Grünanlagen und Spielplätzen
d) Ort der Ausführung: Bernau bei Berlin und alle dazugehöri-
gen Ortsteile
e) Aufteilung in Lose: ja
f) Ausführungsfristen: 01/2010-12/2012
g) Bewerbungen sind vom 26.11.2009 bis zum 10.12.2009
schriftlich zu richten an: siehe a) Poststelle. Im geschlossenen
Umschlag mit Vermerk  „Bewerbungsunterlagen Rahmenvertrag
Pflegearbeiten auf öffentlichen Grünanlagen und Spielplätzen“
h) Die Ausschreibungsunterlagen werden am 17.12.2009 ver-
schickt.
i) Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen und zu rich-
ten an siehe a) Poststelle. Im geschlossenen Umschlag mit Ver-
merk „Bewerbungsunterlagen Rahmenvertrag Pflegearbeiten auf
öffentlichen Grünanlagen und Spielplätzen“
j) Einreichungs- und Eröffnungstermin: 07.01.2010, 12.00 Uhr,
Ratssaal
k) Geforderte Sicherheiten: keine
l) Zahlungsbedingungen gem. Verdingungsunterlagen
m) Geforderte Eignungsnachweise: Der Bieter hat zum Nach-
weis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit
Angaben zu machen gem. § 8 Nr. 3 (1) Buchstaben a, b, c, d, e,
f VOB/A. Abzugeben sind weiter: Eintragung in das Berufsre-

Photovoltaik-Anlagen
Die Stadt Bernau bei Berlin beabsichtigt die Vergabe/Verpach-
tung von zwei Dachflächen städtischer Objekte zur Errichtung
und Betreibung von Photovoltaik-Anlagen.
Mögliche Objekte wären Dachflächen der Oberschule am Roll-
berg, Hermann-Duncker-Straße 24 und der Sporthalle am Schön-
felder Weg.
Bewerbungen sind zu richten an die Stadt Bernau bei Berlin,
Der Bürgermeister, Schulverwaltungsamt, Frau Timmermann,
Marktplatz 2, 16321 Bernau bei Berlin.

Ankündigung von Ausschreibungen

Beschränkte Ausschreibung nach VOL/A: Leasing
eines Dienstfahrzeuges  (Personenkraftwagen)

1. Auftraggeber: Stadt Bernau bei Berlin, Der Bürgermeister,
Marktplatz 2, Hauptamt, 16321 Bernau bei Berlin, Tel. (0 33
38) 3 65-1 24, Fax (0 33 38) 3 65-1 05
2. Leistung: Leasing eines Dienstfahrzeuges (Personenkraft-
wagen)
3. Die Verdingungsunterlagen können in der Zeit vom 30.11. bis
11.12.2009 bei o. g. Stelle schriftlich angefordert werden. Kosten-
beitrag für die Verdingungsunterlagen: 3,00 €, Erstattung: nein,
Zahlungsbeweise: Banküberweisung/Einzahlungsbeleg, Empfän-
ger: Stadt Bernau bei Berlin, Konto-Nr.: 3 409 505 015, BLZ:
170 520 00, cod. Zahlungsgrund 02000.10010, Geldinstitut:
Sparkasse Barnim.

Weitere Informationen über die Ausschreibung sind dem Aus-
schreibungsblatt Brandenburg/Berlin (eComPlus GmbH,
Trelleborger Str. 1, 18107 Rostock, Tel. 03 81/ 77 80 50, Fax
7 68 05 06) und dem Vergabemarktplatz Brandenburg unter
http://vergabemarktplatz.brandenburg.de zu entnehmen.

Anmerkung
Im Amtsblatt werden die Beschlüsse der Stadtverordneten-
versammlung und des Hauptausschusses regelmäßig der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht. Einzelne Beschlüsse können
jedoch nicht vollständig wiedergegeben werden, da dem Grün-
de des öffentlichen Wohls bzw. Rechte Dritter entgegenstehen.
Gründe des öffentlichen Wohls können zum Beispiel bei  Kredit-
aufnahmen, Erschließungsabsichten und beim Kauf bzw. Ver-
kauf von Grundstücken vorliegen.
Berechtigte Interessen Einzelner können sich aus dem von der
Rechtsprechung entwickelten Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung ergeben, das in Art. 11 der Verfassung  des
Landes Brandenburg enthalten ist. Von diesem sind insbesondere
wirtschaftliche und persönliche Verhältnisse berührende Ange-
legenheiten geschützt, wozu Personalangelegenheiten, Steuer-
und Abgabenangelegenheiten bzw. die Prüfung der Zuverläs-
sigkeit und Leistungsfähigkeit von Bietern im Rahmen einer
Vergabeentscheidung gehören.

Landesamt für Soziales bietet
wieder Sprechstunde an

Seine nächste Sprechstunde in Bernau bei Berlin führt das Lan-
desamt für Soziales und Versorgung, Außenstelle Frankfurt
(Oder) am Dienstag, dem 8. Dezember,  von 9.30 bis 13 Uhr im
Treff 23, Breitscheidstraße 43 (Kulturhof, Seniorenbüro) unter
anderem zu Fragen der Kriegsopferfürsorge, zum Bundesver-
sorgungs-, Opferentschädigungs-, Häftlingshilfe-,  Soldatenver-
sorgungs- und zum Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch.
Weitere Informationen unter Tel. (03 35) 55 82-2 40.

Landesamt für Soziales und Versorgung

Verzicht Ausübung Vorkaufsrecht und Zustimmung
zum Rangrücktritt

1. Die Verwaltung wird beauftragt, den Verzicht auf die Ausü-
bung des Vorkaufsrechts für die Stadt  Bernau, für das Flurstück
... zu erklären.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Rangrücktritt  mit dem
im neu anzulegenden Grundbuch von Bernau für die Stadt Bernau
... zu erklären.

Beschlussnummer: 5-214/2009

gister seines Sitzes oder Wohnsitzes, Mitgliedschaft in der Be-
rufsgenossenschaft, Fachverband, Referenzen, Technische Aus-
rüstung, Umsatz und Anzahl der Beschäftigten in den letzten
drei Jahren, Unbedenklichkeitsbescheinigungen von Krankenkas-
sen nicht älter als 3 Monate, Haftpflichtversicherung. Der Bie-
ter hat eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft und Be-
scheinigung des Finanzamtes (auch die Freistellungsbesch. gem.
§ 48 b, Abs. 1, Satz 1 des EstG) vorzulegen. Bieter, die nicht
ihren Sitz in der BRD haben, haben eine Bescheinigung des für
sie zuständigen Versicherungsträgers vorzulegen.
n) Auskunft erteilt: siehe a)
o) Nachprüfstelle: keine
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Nichtamtlicher Teil

Blut spenden
beim DRK

Die Möglichkeit, Blut zu spenden, be-
steht laut Auskunft des DRK wieder am
11. Dezember von 16 bis 19 Uhr in der
DRK-Geschäftsstelle Börnicker Chaus-
see 1 (Bahnhofspassage). Weitere Infor-
mationen unter Tel. (0 33 38) 7 53 86.

• 23.–30.11.: ZÄ Nadine Sandberg, Jahn-
straße 52, 16321 Bernau bei Berlin, Tel.
(0 33 38) 7 52 70, priv. (01 71) 4 56 17 92
• 30.11.–7.12.: Dr. Karola Weßlau,
Jahnstr. 52, 16321 Bernau bei Berlin, Tel.
(0 33 38) 23 89, priv. (01 71) 4 56 17 92
• 7.–14.12.: ZÄ Nadine Sandberg, Jahn-
straße 52, 16321 Bernau bei Berlin, Tel.
(0 33 38) 7 52 70, priv. (01 71) 4 56 17 92
• 14.–21.12.: ZA Olaf Sachs, Bernauer
Allee 1, 16321 Bernau bei Berlin, OT
Schönow, Tel. (0 33 38) 76 56 21, priv.
(01 73) 6 15 06 12
Anwesenheit in der Praxis sonnabends,
sonn- und feiertags von 9 bis 12 und von
17 bis 18 Uhr, danach tel. Bereitschaft.

Zahnärztlicher
Bereitschaftsdienst

Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde, Tobias-Seiler-Str.

Gottes- und Kindergottesdienste
sonntags 10 Uhr
Regelmäßige Veranstaltungen
Jeden 2. und 4. Montag 16 Uhr: Offene
Kirche; sonntags 17 Uhr: Jugendtreff;
dienstags 15.30 Uhr: Kindertreff

Christlich-missionarische
Gemeinschaft

Gottes- und Kindergottesdienste
sonntags 10 Uhr
Offener Abend zum Lob Gottes
jeden 3. Sonntag im Monat 18 Uhr
Frauenfrühstückstreffen
jeden 2. Donnerstag im Monat 9 Uhr
Suppenküche
dienstags bis freitags 12.30–13.30 Uhr

Gottesdienste
und Veranstaltungen

Ev. Kirchengemeinden
Gottesdienst in der Marienkirche
sonntags 10.15 Uhr
Gottesdienst in der Dorfkirche Börnicke
So., 6.12., 9 Uhr
Gottesdienst in der Dorfkirche Ladeburg
So., 6.12., 10.15 Uhr
Konzerte in der St.-Marien-Kirche:
• So., 29.11., 17 Uhr: Adventliche Bläser-
musik, Blechbläserquartett Dresden,
Werke von Pezelius, Händel und Bach;
Eintritt frei, Kollekte erbeten
• So., 13.12., 17 Uhr: Johann Sebastian
Bach: Weihnachtsoratorium Kantaten I–
III, Kantoreien Lobetal und Bernau, So-
listen, Philharmonia-Orchester, Leitung:
Britta Euler, Eintritt: 12 €, ermäßigt 8 €

Sprechzeiten der Stadtverwaltung:
Di. 8.30–12, 13–17.30 Uhr (Einwoh-
nermeldeamt bis 18.30 Uhr, Bürger-
meister 13–17 Uhr), Do. 8.30–12, 13–
15.30 Uhr, Fr. 9–12 Uhr
Erscheinungsweise: mindestens 10-
mal jährlich
Redaktion und Satz: Stadt Bernau bei
Berlin, Pressestelle, Tel. (0 33 38)
3 65-1 07, Fax (0 33 38) 3 65-1 05
Redaktionsschluss: 17. November
2009. Bei unverlangt eingesandten Ma-
nuskripten behält sich der Herausge-
ber das Recht zum Kürzen vor.
Verantwortlich für den Anzeigenteil
und Druck des Amtsblatts: Drucke-
rei Blankenburg GbR, Börnicker Stra-
ße 13, 16321 Bernau bei Berlin, Tele-
fon (0 33 38) 55 59, Fax (0 33 38)
75 61 50, E-Mail: Blankdruck@web.de
(Es gilt die Anzeigenpreisliste vom
1.12.2003.)
Vertrieb: PZN Pressezustellservice
Niederbarnim, Breitscheidstraße 48,
16321 Bernau bei Berlin, Tel. (0 33 38)
3 89 62
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Kath. Kirchengemeinde
Herz-Jesu

Gottesdienste
• So. 8.30 Uhr, Di. 9 Uhr, Mi. 8 Uhr, Fr.
18 Uhr; in der Adventszeit mittwochs 6
Uhr Roratemesse mit anschl. Frühstück;
So., 13.12., 8.30 Uhr: 3. Advent – Gestal-
tung durch Musikgruppe
Veranstaltungen
• Sa., 5.12., 19 Uhr: Weihnachts-Benefiz-
konzert, Lions-Club
• Sa., 12.12.,14 Uhr: Seniorenadvents-
feier in der Brandenburg Klinik, gegen
16 Uhr Aufführung Krippenspiel

Sozial- und Renten-
sprechstunde

Eine Sozial- und Rentensprechstunde fin-
det jeden dritten Mittwoch im Monat
von 10 bis 12.30 Uhr in der Begegnungs-
stätte der Volkssolidarität in Bernau-Süd,
Sonnenallee 2 statt. Beraten wird zur Pa-
tientenverfügung, zum Betreuungsrecht,
zur Pflegeversicherung und zu Renten-
fragen. Die Begegnungsstätte ist montags
bis freitags von 11 bis 16 geöffnet.

Rentenberatung
der Freidenker

Rentenberatungen bieten der Freidenker
Barnim e. V. und die Gesellschaft zum
Schutz von Bürgerrechten und Menschen-
würde wieder am 26. November von 9.30
bis 12 Uhr im Seniorenbüro an der Breit-
scheidstraße 43 a an. Nähere Informatio-
nen dazu unter Tel. (0 33 38) 3 96 31.

 Weihnachtliches
Der Ortsverband Schönow des Bran-
denburgischen Seniorenverbandes
lädt ein zu:
• Mo., 30.11., 15.30 Uhr: Weihnachtsfei-
er im Hotel „Seeschloss“ am Obersee in
Lanke; Anmeldung bis 20.11. bei ATB-
Reisen, Tel. (030) 94 79 10 04 (Di.–Fr.
13–18 Uhr).
• Mo., 7.12.: Busfahrt zum Weihnachts-
markt nach Berlin-Spandau, Anmeldung
bei ATB-Reisen
• Mi., 9.12., 14 Uhr: Adventsnachmittag
in der Gaststätte „Zur Panke“ am S-Bahn-
hof Zepernick, Kostenbeitrag 4 €, An-
meldung unter Tel. (0 33 38) 30 48.

Einsätze der
Freiwilligen Feuerwehr
Im Oktober sind die Kameradinnen und
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr
der Stadt Bernau bei Berlin 36 Einsätze
gefahren. Sie mussten 14 Brände löschen
und 22-mal technische Hilfe leisten.


